
Mitteilungen

Nr. 12 Dezember 2025

Wir, die Gemeinde Geroldshausen,
sind Mitglied.

Veranstaltungen im Monat Dezember 2025
Sa., 06.12.2025 14:00 Uhr Seniorenweihnachtsfeier, Gemeinderat Geroldshausen
Sa., 06.12.2025   9:00 Uhr Altpapiersammlung in Geroldshausen, SV Geroldshausen
So., 07.12.2025 10:15 Uhr Patrozinium, Kath. Kirche Moos, anschl. Stehempfang
Sa., 06.12.2025 18:30 Uhr Vorglühen
So., 07.12.2025 14:00 Uhr Weihnachtsmarkt Geroldshausen
Mi., 10.12.2025 14:30 Uhr Seniorenweihnachtsfeier Moos, Bürgerverein Moos
Di., 23.12.2025 18:00 Uhr Nacht der Lichter, Freiwillige Feuerwehr Moos
Mi., 24.12.2025 ab 10:00 Uhr Friedliche Weihnacht im Kreuzerhof, ev. Kirche

Foto: Berthold Heunisch, Weihnachten 2014
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Rathaus Geroldshausen
Hauptstraße 13 | 97256 Geroldshausen
Telefon 09366 510
E-Mail: gemeinde@geroldshausen.de
www.geroldshausen.de

Öffnungszeiten
Dienstag von 17:00 Uhr – 19:00 Uhr
und jeden 1. Samstag im Monat
nächster Termin: 06.12.2025
von 9:00 Uhr – 11:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde:
Termine nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
Rathausstraße 2 | 97268 Kirchheim
Telefon 09366 9061-0
verwaltungsgemeinschaft@kirchheim-ufr.de
www.kirchheim-ufr.de

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Das Einwohnermelde- und Passamt (EWO)ist
einmal im Monat am Samstag geöffnet:

Samstag, 06.12.2025
von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Wichtig: Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Am darauffolgenden Montag (08.12.2025)
ist das Einwohnermelde- und Passamt
geschlossen.

Zum Vormerken:
Der nächste Samstagsöffnung ist am
06.02.2026

Hinweis
Die in diesem Mitteilungsblatt abgedruckten
gemeindlichen Nachrichten dienen lediglich
der Information der Bürgerinnen und Bürger.

Amtliche Bekanntmachungen erfolgen durch
Aushang an den Gemeindetafeln.

Sitzungstermin Gemeinderat

09.12.2025 um 18:30 Uhr,
Kindergarten Zauberbähnle

Seniorenkreis
Geroldshausen – Moos

Wir treffen uns am Mittwoch,

03. Dezember 2025 um 14:30 Uhr

im Evang. Gemeindehaus zum gemütlichen
Beisammensein mit Kaffee, Kuchen und
Abendessen.
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Aktuelle Informationen der Gemeinde

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

in der November-Sitzung des Gemeinderats stan-
den wieder zahlreiche Themen aus den Bereichen
Finanzen, Infrastruktur, Bauwesen und Umwelt auf
der Tagesordnung.

Zu Beginn berichtete die Verwaltung über die Über-
prüfung der Vermögensbuchführung und Gebüh-
renkalkulationen für Wasserversorgung und Ab-
wasserentsorgung. Dabei zeigte sich, dass die
Wassergebühr ab 2026 von 2,72 € auf 2,55 € pro
m³ gesenkt werden kann. Die Abwassergebühren
von 2,04 € pro m³ Schmutzwasser und 0,09 € pro
m³ Niederschlagswasser bleiben hingegen unver-
ändert, da sie weiterhin kostendeckend sind. Der
Gemeinderat stimmte beiden Vorschlägen zu.

Anschließend ging es um den Konzessionsver-
trag für Stromnetz für den Haushaltsstrom und den
Vertrag zur Straßenbeleuchtung. Die Gemeinde
erhält jährlich rund 33.000 Euro Konzessionsab-
gabe. Während der Stromnetzvertrag bis 2029
läuft, steht beim Straßenbeleuchtungsvertrag eine
Kostenanpassung ab 2027 an. Die derzeitige Pau-
schale von etwa 30 Euro pro Leuchte könnte sich
auf über 60 Euro erhöhen. Da viele Beleuchtungs-
anlagen über 60 Jahre alt sind, wird zudem ein er-
heblicher Modernisierungsbedarf erwartet. Im ge-
samten Versorgungsgebiet sollen bis 2045 Investi-
tionen von rund 54 Mio. Euro erfolgen. Der Gemein-
derat diskutierte verschiedene Modelle zur künfti-
gen Kostenverteilung und Möglichkeiten, durch den
Einsatz von Solarleuchten oder eine reduzierte Be-
leuchtung an Straßenkreuzungen Kosten zu sen-
ken.

Auch ein Bauantrag zur Nutzungsänderung einer
Unterkunft für Flüchtlinge in der Hauptstraße 14
wurde behandelt. Das Gebäude wird seit mehreren
Jahren als Unterkunft genutzt. Diese Nutzung
wurde bisher vom Landratsamt geduldet. Mit einem
aktuellen Bauantrag soll sie nun offiziell genehmigt
werden. Da jedoch wichtige Unterlagen und genaue
Angaben zur Belegung fehlen, empfahl die Verwal-
tung, den Antrag vorerst abzulehnen. Der Gemein-
derat folgte dieser Empfehlung, bis die vollständi-
gen Unterlagen vorliegen.

Ein weiteres wichtiges Thema war die kommunale
Wärmeplanung, die bis 2028 für alle Gemeinden
verpflichtend ist. Geroldshausen soll sich am Kon-
voi „Fränkischer Süden Nord“ beteiligen – gemein-
sam mit Bütthard, Gaukönigshofen, Giebelstadt
und Kirchheim. Ziel ist es, künftig gemeinsam Stra-
tegien für eine klimaneutrale Wärmeversorgung zu
entwickeln.

Im Bereich Verkehr wurde über die Bahnüber-
gangsschau, die Anfang November an allen Über-
gängen im Gemeindegebiet durchgeführt wurde, in-
formiert. Dabei wurden Sicherheit und technische
Einrichtungen überprüft. Zudem wurde ein Vorfall
angesprochen, bei dem ein Rettungswagen an der
geschlossenen Schranke in der Albertshäuser
Straße warten musste. Der Sachverhalt wurde dem
Landratsamt gemeldet, um mögliche Verbesserun-
gen zu prüfen.

Auch im Bereich Umwelt und Gewässerentwicklung
gab es Neuigkeiten: Mitte Oktober fand anlässlich
des Gewässernachbarschaftstages ein Ortstermin
am Klingenbach, Riedbach und Moosbach statt.
Fachstellen, Gemeinden und der Landschaftspfle-
geverband erörterten dort Maßnahmen zur ökolo-
gischen Aufwertung der Gewässer. Geplant ist
aber nur, ein Konzept für die künftige Entwicklung
in der Gemarkung Geroldshausen zu erarbeiten.
Für die Bereiche in der Gemarkung Sulzdorf ist der
Markt Giebelstadt verantwortlich.

Ende Oktober wurde außerdem die Drainage hin-
ter dem neuen Sportplatz überprüft. Da sich
Staunässe gebildet hat, wird nun eine Sondierungs-
grabung durchgeführt, um mögliche Verstopfungen
oder Schäden zu beheben. Die Arbeiten sollen bis
Mitte Februar 2026 abgeschlossen sein.

Im Zusammenhang mit dem Bahnhalt Gerolds-
hausen dankte sich der Gemeinderat den Land-
tagsabgeordneten Björn Jungbauer und Felix von
Zobel, die sich für eine Finanzierung des geplanten
Provisoriums am Gleis 3 (Bahnstrecke Lauda in
Richtung Würzburg) einsetzen. Die geschätzten
Kosten liegen bei rund 350.000 Euro.

Finanzpolitisch beschloss der Gemeinderat, im
Rahmen der Haushaltsklausur im April 2026 über
mögliche Anpassungen der Hebesätze für Grund-
und Gewerbesteuer zu beraten. Grund dafür ist,
dass dann genauere Zahlen vorliegen und die er-
wartete Erhöhung der Kreisumlage, die die Ge-
meinde 2026 mit bis zu 150.000 Euro Mehrkosten
zusätzlich belasten könnte.

Auf Grund des Antrags des Freiwillige Feuerwehr
Moos e. V. wird der Anteil der Gemeinde Gerolds-
hausen an den Kosten für Strom, Wasser, Abwas-
ser für den Schulungsraum mit Gaststätte von
1/3 auf 50 % erhöht. Die Kosten bei Veranstaltun-
gen am Mooser Dorfplatz werden im Rahmen der
Jahresabrechnung berücksichtigt und abgezogen.

Auch über den Stand der 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplans im Bereich des geplanten „So-
lar-Wohngebiets Kornäcker“ wurde informiert.
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Das Verfahren läuft seit 2021 und verzögert sich
weiterhin, da einige wesentliche Punkte noch offen
sind. Eine inhaltliche Beratung im Gemeinderat ist
vorgesehen, sobald die überarbeiteten Unterlagen
vorliegen und das Verfahren entscheidungsreif ist.

Schließlich wurde über die Verkehrssituation in
der Kirchheimer Straße an der Kreuzung Kleinrin-
derfelder Straße berichtet. Nach einem Ortstermin
mit Landratsamt und Polizei sollen dort Verbesse-
rungen geprüft werden – unter anderem eine Trop-
fenmarkierung am Ende der Kleinrinderfelder
Straße, um das Schneiden der Kurve durch abbie-
gende Fahrzeuge zu verhindern. Das Parken bleibt
weiterhin erlaubt. Spiegel dürfen an dieser Stelle
der Staatsstraße keine angebracht werden.

Liebe Geroldshäuserinnen und Geroldshäuser,
liebe Mooserinnen und Mooser, liebe Gäste aus
nah und fern,

wir freuen uns sehr, Sie auch in diesem Jahr wieder
zu unserem Geroldshäuser Weihnachtsmarkt
begrüßen zu dürfen. Zwölf liebevoll gestaltete
Stände von Vereinen, Privatpersonen und insbe-
sondere unseren Kindergartenkindern mit dem Kin-
dergartenteam präsentieren am Sonntag, den 7.
Dezember 2025, ab 14:00 Uhr ihre re-
gionalen und handgefertigten Beson-
derheiten auf dem Dorfplatz. Für das
leibliche Wohl sorgen wie gewohnt un-
sere Freiwillige Feuerwehr, der SV Ge-
roldshausen und der Obst- und Gartenbauverein.
Auch der Nikolaus mit seiner Kutsche freut sich –
nicht nur auf die Kinder, sondern ebenso auf die Er-
wachsenen. Bereits am Samstag, den 6. Dezem-
ber, heißen wir Sie ab 18:30 Uhr zum geselligen
Vorglühen willkommen.
Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns zu
verweilen, zu genießen und die vorweihnachtliche
Stimmung in unserem Dorf unter der wohl größten
Kastanie Frankens zu erleben.

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,

seit der letzten Ausgabe des Dorfblattes im Januar
2025 hat sich vieles verändert, manches ist jedoch
erfreulich vertraut geblieben. Auch in der neuen
Ausgabe 2026 möchten wir Ihnen wieder einen um-
fassenden Einblick in das Leben unserer schönen
Gemeinde Geroldshausen geben. Viele Bürgerin-
nen und Bürger engagieren sich in Geroldshausen
und Moos ehrenamtlich in Kirchen, Vereinen und
verschiedenen Gruppen – ihr Einsatz macht unsere
Dörfer lebendig und lebenswert. Im Dorfblatt finden
Sie daher wie gewohnt zahlreiche Ansprechpart-
ner, die mit ihrem großartigen Engagement das Ge-
meindeleben bereichern. Für die kommende Aus-
gabe 2026 bitten wir herzlich um Ihre Unterstüt-
zung, damit unser Dorfblatt auch weiterhin ein le-
bendiges Spiegelbild unserer Gemeinschaft blei-
ben kann. Bei Fragen oder Beiträgen erreichen Sie
uns am besten per E-Mail oder persönlich im Rat-
haus Geroldshausen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein ereignisreiches Jahr 2025 neigt sich dem Ende
zu. Viele Projekte konnten wir gemeinsam voran-
bringen – andere werden uns auch im neuen Jahr
weiter begleiten. Der Gemeinderat und ich danken
allen, die sich in unserer Gemeinde engagieren –
ob in den Kirchen, den Vereinen oder anderen Zu-
sammenschlüssen, in der Nachbarschaft oder im
persönlichen Umfeld. Ihr Einsatz und Ihre Verbun-
denheit machen Geroldshausen und Moos zu le-
benswerten Orten, in denen Gemeinschaft wirklich
gelebt wird.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Feier-
tage und Zeit für das, was wirklich zählt – Ruhe,
Freude und Zusammenhalt. Für das neue Jahr
2026 wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und Zu-
versicht sowie weiterhin viel Tatkraft für die gemein-
samen Aufgaben, die vor uns liegen.

Herzliche Grüßen
aus dem Rathaus Geroldshausen

Ihr

Gunther Ehrhardt
1. Bürgermeister
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In eigener Sache: Räum- und Streupflicht

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir würden uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Aufträgen und Einkäufen die Inserenten unseres
Mitteilungsblattes berücksichtigen. Durch Ihre Unterstützung tragen Sie aktiv dazu bei, dass unser
Mitteilungsblatt weiterhin in der gewohnten Vielfalt, Qualität und Aktualität für alle Bürgerinnen
und Bürger erscheinen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Gemeindeverwaltung Geroldshausen
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Veranstaltungstermine 2026

Gerne nehmen wir weitere Veranstaltungen in unseren Veranstaltungskalender auf oder passen
bestehende Einträge auf der Homepage www.geroldshausen.de an. Senden Sie Ihre Termine und
Änderungswünsche einfach per E-Mail an mitteilungsblatt@vg-kirchheim.de (Redaktion Mittei-
lungsblatt).

Di., 06.01., 13:00 Dreikönigswanderung Treffpunkt an der
Sporthalle

SV Geroldshausen

Sa., 10.01., 09:00 Christbaum einsammeln im Ort Geroldshausen Jugendfeuerwehr Ge-
roldshausen

Sa., 10.01., 09:00 Christbaum- und Altpapier-
sammlung

im Ort Moos Jugendfeuerwehr Moos

Fr., 30.01., 19:00 Jahreshauptversammlung
FF Geroldshausen

Feuerwehrhaus Ge-
roldshausen

FF Geroldshausen

Do., 05.02., 20:00 Jahreshauptversammlung
FF Moos

Feuerwehrhaus Moos FF Moos

Fr., 13.02., 19:11 Rathaussturm Rathaus Geroldshau-
sen

FF Geroldshausen

Fr., 27.02., 19:00 Mooser Preisschafkopf Vereinsheim FF Moos

Sa., 28.02., 09:00 putz.munter Aktion in und um Moos Jugendfeuerwehr Moos

Sa., 28.02., 09:00 Schnittkurs Obst- und Gartenbauver-
ein

Sa., 07.03., 19:00 Konzert mit Allegro ma non
troppa

Kath. Kirche Gerolds-
hausen

Kath. Kirche Geroldshau-
sen

Mi., 18.03., 20:00 Jahreshauptversammlung
OGV Gero

Sportgaststätte Obst- und Gartenbauver-
ein

Sa., 21.03., 10:00 Kinderbastel-Vormittag Evangelisches Ge-
meindehaus

GEROListe

Sa., 21.03., ab
09:00

Übung Katastrophenschutz
FF Gero u. Moos

Feuerwehrhaus Gero /
Moos

FF Geroldshausen / Moos

So., 12.04., ab
15:00

Vorstellung Leuchtturmkon-
zept / Tag der offenen Tür

Feuerwehrhaus Ge-
roldshausen / Moos

FF Geroldshausen / Moos

So., 26.04. Dorfflohmarkt Geroldshausen und
Moos

Privatinitiative

Do., 30.04., ab
17:00

Maifest mit Maibaumaufstel-
lung

am Dorfplatz Moos FF Moos

Fr., 01.05., ab
10:00

Radltour Treffpunkt an der
Sporthalle

SV Geroldshausen

Sa., 02.05., ab
17:00

Maifest mit Maibaumaufstellen am Dorfplatz Gerolds-
hausen

FFW Geroldshausen

Sa., 09.05., 13:00 Pflanzentauschbörse Sporthalle Obst- und Gartenbauver-
ein
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Fr., 15.05., 19:30 Bürgerversammlung Gerolds-
hausen

Sportgaststätte Gemeinde Geroldshausen

So., 17.05., 19:00 Bürgerversammlung Moos Bürgerheim Gemeinde Geroldshausen

Fr., 05.06., 15:00 50 Jahre plastisches Theater
Hobbit

Pfarrsaal der kath. Kir-
che

Eva-Maria Barklind-
Schwander

So., 14.06., 14:00 Kinder-Spaß-Olympiade Birkenweg-Wiese GEROListe

Sa., 20.06., 18:00 140 Jahre FF Moos vor dem Feuerwehr-
haus Moos

FF Moos

So., 21.06., 10:30 140 Jahre FF Moos vor dem Feuerwehr-
haus Moos

FF Moos

Mo., 22.06.,
15:00

140 Jahre FF Moos vor dem Feuerwehr-
haus Moos

FF Moos

So., 28.06., 10:15 Pfarrfest Geroldshausen Kath. Kirche Kath. Kirche Geroldshau-
sen

Sa., 04.07. Vereinsausflug FFW Geroldshausen

So., 19.07. Kath. Pfarrfest, Moos Kath. Kirche Kath. Kirche Moos

So., 06.09. Ausflug OGV Gero Obst- und Gartenbauver-
ein

Fr., 25.09., 19:00 Mooser Preisschafkopf Vereinsheim FF Moos

Sa., 10.10., 20:00 Line-Dance Night Sporthalle SV Geroldshausen

Fr., 16.10. Schafkopfturnier Kath. Kirche Kath. Kirche Geroldshau-
sen

So., 01.11., 13:45 Totengedenken Friedhof Geroldshau-
sen

ev., kath. und politische
Gemeinde

Mi., 04.11., 19:30 Vereinsbesprechung Rathaus Geroldshau-
sen

Gemeinde Geroldshausen

Sa., 12.12., 14:00 Seniorenweihnachtsfeier Sporthalle Gemeinde Geroldshausen

Mi., 23.12., 18:00 Nacht der Lichter am Dorfplatz Moos FF Moos
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Abfallbeseitigung
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Notrufnummern und Notdienst

Notrufnummern
Polizei:                                                               110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt:                112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:                   11 61 17

Apotheken-Notdienstfinder
von jedem Handy ohne Vorwahl:                   22 8 33 *
Festnetz:                                          0800 00 22 8 33 **
SMS:                                                „apo“ an 22 8 33 *

*max. 69 ct/Min/SMS | **kostenlos

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereitschaftspraxis Würzburg  Öffnungszeiten:
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg  Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr

 Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
 Samstag, Sonntag, Feiertag:   8 – 21 Uhr

Öffnungszeiten:
Bereitschaftspraxis Kitzingen  Öffnungszeiten:
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen  Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr

 Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
 Samstag, Sonntag, Feiertag:   9 – 21 Uhr
 Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis auf weiteres geschlossen.

Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich aufzusu-
chen und außerhalb der Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde Arzt/Hausarzt
nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst
unter

Ruf-Nr. 116117

zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu erreichen.

Fragen zu den Notdiensten beantwortet die zu-ständige Bezirksstelle der KZVB,
Tel.: 0931/32114-11.

Zahnärztlicher Notdienst
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de unter der Rubrik „Presse“ abrufbar.

Informationsangebot zur Existenzgründung, Existenzerhaltung und Unternehmensnachfolge

In Zusammenarbeit mit den AKTIVSENIOREN BAYERN e.V. wird der Sprech- und Informationstag für Klein- und
Mittelbetriebe und Existenzgründer aus dem Landkreis Würzburg angeboten. Bei dieser ersten Orientierung wird
mit dem interessierten Betrieb individuell und vertraulich eine Strategie für Möglichkeiten und Wege von Prob-
lemlösungen entwickelt (z.B. Planungs- und Finanzierungsfragen, Organisationsabläufe, Rechnungswesen, Mar-
keting, Unternehmensübergaben, etc.). Dieses erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. Weitere Informationen:
www.aktivsenioren.de.

Der nächste Sprechtag ist am Mittwoch, 10. Dezember 2025 von 9.00 bis 12.00 Uhr.
Anmeldung bei Brigitte Schmid, Landratsamt Würzburg, Kreisentwicklung, Tel. 0931 8003-5112.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 14.10.2025

Kindergarten Zauberbähnle: Klageverfahren vor dem Landgericht Würzburg wegen Schadenersatz
aus Flachdachsanierung, Annahme eines gerichtlichen Vergleichsvorschlags,
anwesend: RA Claus Rückert

Die Gemeinde Geroldshausen erteilte im Jahr 2021 nach öffentlicher Ausschreibung der Firma Handschuh
GmbH den Auftrag für Dachdecker- und Spenglerarbeiten beim Neubau des Kindergartens mit Kinder-
krippe in der Kirchheimer Straße 3. Bestandteil dieser Arbeiten war unter anderem auch die Herstellung der
Dachbegrünung. Diese Arbeiten ließ die Firma Handschuh durch einen Nachunternehmer (Benkert Dach-
begrünung GmbH & Co. KG) ausführen. Die Arbeiten wurden im Mai 2023 abgeschlossen und abgenom-
men.

Bereits im November 2023 traten Wasserschäden im Bereich des Flachdachs auf. Aufgrund einer durchge-
führten Leckortung und eines anschließenden Gutachtens ist wahrscheinlich eine mechanische Beschädi-
gung an der Dachabdichtung („Schadstelle Norden“) ursächlich für die Wassereintritte. Laut Aussage des
Privatgutachters Kolb ist außerdem anzunehmen, dass die Beschädigung vor dem Aufbringen der Dachbe-
grünung entstanden ist. Die Firma Handschuh bzw. deren Haftpflichtversicherung bestreitet zum einen,
dass die mechanische Beschädigung schadensursächlich ist; zum anderen vertritt sie die Auffassung, dass
die Beschädigung erst nach Aufbringen der Dachbegrünung und Eintritt der Abnahmewirkung entstanden
sei. Sie bestreitet daher, dass Ansprüche gegen sie dem Grunde nach gegeben sind.

Durch diese Undichtigkeit kam es zu erheblichen Feuchteschäden am Gebäude und im Innenbereich. Die
Gemeinde machte hierfür die Beklagte verantwortlich und erhob Klage auf Schadensersatz. Hierbei wurde
– auf Basis der privatgutachterlichen Einschätzung – zunächst davon ausgegangen, dass umfangreiche
Dachsanierungsarbeiten notwendig sind, einschließlich des Austauschs der Dachdämmung. Vor diesem
Hintergrund wurde mit Klage vom 17.10.2024 gegenüber der Firma Handschuh eine Hauptforderung in
Höhe von 73.951,88 € als Schadensersatz geltend gemacht (wobei dieser Betrag zum Teil noch keine
Mehrwertsteuer beinhaltete).

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Dämmung getrocknet werden kann. Daher fallen die Sa-
nierungskosten geringer aus als ursprünglich angenommen. Die Klage wurde daher auf eine Hauptforde-
rung von nunmehr 46.503,65 € reduziert (inklusive Mehrwertsteuer). In diesem Betrag sind auch Privatgut-
achterkosten enthalten, soweit diese bereits bei Klageerhebung angefallen waren. Aufgrund der Tatsache,
dass die Firma Handschuh ihre Verantwortlichkeit bereits dem Grunde nach bestreiten ließ, war eine um-
fangreiche Begleitung der Dachsanierung durch Privatgutachter notwendig, einschließlich einer Beweissi-
cherung durch den Sachverständigen Beck. Hierfür sind weitere Kosten in Höhe von 8.161,80 € angefallen
(diese Kosten sind noch nicht Gegenstand der Klage, da sie gegebenenfalls nach einem Gerichtsurteil im
Rahmen des Kostenfestsetzungsverfahrens geltend gemacht werden). Insgesamt sind somit Kosten in
Höhe von 54.665,45 € entstanden. Die Gerichts- und Rechtsanwaltskosten sind hierbei noch nicht berück-
sichtigt – diese werden durch die Rechtsschutzversicherung übernommen, die Rechtsanwaltskosten jedoch
nur auf Basis des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG).

Im Rahmen des Gerichtsverfahrens hat die Gemeinde den Architekten Haas + Haas den Streit verkündet.
Diese sind auf Seiten der Gemeinde beigetreten. Die Firma Handschuh hat der Benkert Dachbegrünung
GmbH & Co. KG sowie der Benkert Dachbegrünung Verwaltungs GmbH den Streit verkündet. Diese sind
jeweils auf Seiten der Firma Handschuh beigetreten.
Am 11. September 2025 fand vor dem Landgericht Würzburg ein Gerichtstermin statt. Im Rahmen der Gü-
teverhandlung hat das Gericht darauf hingewiesen, dass nach seiner vorläufigen Einschätzung

Sie haben Interesse, regelmäßig vor der Gemeinderatssitzung über den Termin und die Tagesordnung
per E-Mail informiert zu werden? Dann können Sie die PDF-Datei mit der Tagesordnung über eine E-
Mail an verteiler@geroldshausen.de bestellen. Zurzeit nutzen mehr als 70 Interessierte diesen Service
der Gemeindeverwaltung.

Im Folgenden wird die Stimmverteilung der Beschlüsse nur dann aufgeführt, wenn sie nicht einstimmig
gefasst wurden.

Bitte beachten Sie, dass die dem Protokoll beigefügten Anlagen nicht im Mitteilungsblatt abgedruckt
werden.
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insbesondere aufgrund der von der Gemeinde vorgelegten Privatgutachten eine gewisse Wahrscheinlich-
keit dafür bestehe, dass die mechanische Beschädigung ursächlich sein könnte und hierfür eine Haftung
der Firma Handschuh in Betracht komme. Allerdings sei es aus Sicht des Gerichts erforderlich, hinsichtlich
dieser Frage ein gerichtliches Sachverständigengutachten einzuholen. Der gerichtlich bestellte Sachver-
ständige würde somit zunächst überprüfen, ob die mechanische Beschädigung für den Wasserschaden ur-
sächlich war und ob die Beschädigung vor der Abnahme eingetreten ist. Aufgrund der im Mai 2023 erklär-
ten Abnahme liegt die Beweislast für beide Behauptungen vollständig bei der Gemeinde. Sollte der Sach-
verständige dies nicht bestätigen können, würde das Gericht die Klage abweisen. Die Gemeinde hätte
dann keine Ansprüche gegen die Firma Handschuh. In einem zweiten Schritt müsste gegebenenfalls noch
geprüft werden, inwieweit Ansprüche gegen die Architekten Haas + Haas bestehen, etwa wegen fehlerhaf-
ter Planung, Koordination oder Bauüberwachung. Falls der Sachverständige beide Punkte bestätigen sollte,
müsste außerdem zusätzlich geklärt werden, ob die geltend gemachten Kosten der Höhe nach berechtigt
sind (auch insoweit trägt die Gemeinde die Beweislast).

Vor diesem Hintergrund hat das Gericht vorgeschlagen, dass die Firma Handschuh an die Gemeinde
40.000,00 € zahlt. Damit wären sämtliche Ansprüche der Gemeinde im Zusammenhang mit dem streitge-
genständlichen Schadensereignis sowohl gegen die Firma Handschuh als auch gegen deren Nachunter-
nehmer Benkert (dieser soll sich nach dem gerichtlichen Vergleichsvorschlag im Innenverhältnis zur Firma
Handschuh mit einer Zahlung in Höhe von 7.000,00 € beteiligen) und gegen die Architekten Haas + Haas
(diese sollen sich im Innenverhältnis zur Firma Handschuh mit einer Zahlung in Höhe von 1.000,00 € betei-
ligen) abgegolten und erledigt. Die Gemeinde könnte daher wegen des Schadensereignisses keinerlei wei-
tere Ansprüche gegen die Firma Handschuh, die Firma Benkert oder die Architekten Haas + Haas geltend
machen.

Die Gemeinde würde nach dem gerichtlichen Vergleichsvorschlag somit von den insgesamt entstandenen
Kosten in Höhe von 54.665,45 € (ohne Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) einen Betrag von 40.000,00 €
erhalten. Außerdem hat die Rechtsschutzversicherung ÖRAG mit Schreiben vom 24.09.2025 erklärt, dass
sie Versicherungsschutz für den Vergleich erteilt. Sie würde daher die Gerichtskosten und auf Basis des
RVG die Rechtsanwaltskosten übernehmen. Der ursprüngliche Vergleichsvorschlag des Gerichts lag bei
35.000,00 €. Mit der nunmehr vorgeschlagenen Erhöhung auf 40.000,00 € reduziert sich der Eigenanteil
der Gemeinde von 35 % auf 26 % der Gesamtkosten. Die Streithelfer Haas + Haas haben dem Vergleich
am 19. September 2025 zugestimmt.

Die Parteien können den Vergleich bis zum 31. Oktober 2026 annehmen. Ein wirksamer Vergleich kommt
nur zustande, wenn alle Verfahrensbeteiligten zustimmen. Der ursprünglich für den 30. Oktober 2025 ange-
setzte Termin wurde aufgehoben. Nach Fristablauf entscheidet das Gericht von Amts wegen.

Für die Gemeinde ist daher ein Beschluss des Gemeinderates über die Annahme des gerichtlichen Ver-
gleichsvorschlags erforderlich. Nur bei Zustimmung des Gemeinderates und gleichlautender Erklärung aller
weiteren Beteiligten kann der Rechtsstreit auf dieser Grundlage endgültig beendet werden.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag mit dem gerichtlichen Vergleichs-
vorschlag zur mündlichen Verhandlung am 11.09.2025 zur Kenntnis und stimmt diesem zu.

Antrag zur wohnbaulichen Erschließung einer Teilfläche des Grundstücks Flurnummer 384, Gemar-
kung Geroldshausen, Ortsende der Ingolstädter Straße

Es liegt ein Antrag zur wohnbaulichen Erschließung einer Teilfläche des Grundstücks Flurnummer 384, Ge-
markung Geroldshausen, im Anschluss der letzten westseitigen Wohnbebauung in der Ingolstädter Straße
vor.

Bei dem Grundstück Flur-Nr. 384, neue Flur-Nr. 1010, handelt es sich um eine Landwirtschaftliche Fläche
im Außenbereich.

Im Flächennutzungsplan ist der Planbereich als landwirtschaftliche Fläche dargestellt – vgl. Auszug aus
dem Flächennutzungsplan.

Der Umfang / Zuschnitt der aktuell angedachten Grundstücke ergibt sich aus dem nachstehenden Plan.
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Eines der Grundstücke ist für die Eigennutzung vorgesehen. Das zweite Grundstück ist für den Verkauf vor-
gesehen. Auf beiden Grundstücken sollen Einfamilienhäuser errichtet werden.

Es ist also darüber zu entscheiden, ob die im Flächennutzungsplan festgelegte wohnbauliche Entwicklung
(siehe Anlage) für die Bebauung von zwei Grundstücken im Außenbereich geändert werden soll.

Sofern eine grundsätzliche Einverständnis der Gemeinde mit dieser Kleinerschließung besteht, würde der
Antragsteller mit einem Planungsbüro und der Gemeinde in einem nächsten Schritt an das Landratsamt
Würzburg um eine Einschätzung zur grundsätzlichen Zulässigkeit und dem erforderlichen Verfahren, heran-
treten.

Vom Gemeinderat ist über das grundsätzliche Einverständnis zu der vorgestellten und beantragten Planung
zu entscheiden.
In der Sitzung am 9. September 2025 erläuterte der Antragsteller sein Bauvorhaben und betonte, dass er
unbedingt in Geroldshausen bleiben wolle, da er dort aufgewachsen sei und sowohl seine Familie als auch
seine Ehefrau dort lebten. Er hob hervor, dass er nicht im Neubaugebiet „Bildacker“ in Moos bauen möchte.

Der Vorsitzende wies ergänzend anhand des Flä-
chennutzungsplans darauf hin, dass sich das Bauvor-
haben des Antragstellers im Außenbereich – also au-
ßerhalb der für Wohnbebauung vorgesehenen Flä-
chen – befinde. Bei dem Antrag handle es sich um
eine Einzelfallentscheidung, die ausschließlich für die
betreffende Person gegolten hätte.

Eine Gemeinderätin erkundigte sich, ob die Erschlie-
ßung mit Wasser und insbesondere mit Kanalisation
gewährleistet sei. Der Vorsitzende erklärte daraufhin,
dass der Gemeinderat zunächst grundsätzlich ent-
scheiden müsse, ob an diesem Standort eine Wohn-
bebauung vorgesehen werden solle. Anschließend
sei durch das Bauamt beim Landratsamt Würzburg
zu prüfen gewesen, ob eine Wohnbebauung an die-
ser Stelle bauplanungsrechtlich zulässig wäre. In ei-
nem weiteren Schritt hätte zudem geklärt werden
müssen, ob eine Erschließung mit Abwasserkanal
möglich sei.

Die Gemeinderätin fragte nach, ob nicht an anderer Stelle in Geroldshausen Bauplätze zur Verfügung stün-
den. Dies verneinte der Antragsteller.
Ein Gemeinderat hob hervor, dass im Falle einer Zustimmung zu diesem Antrag andere Antragsteller sich
auf diese Entscheidung berufen und damit das Recht einfordern könnten, ebenfalls an anderer Stelle
Wohnbebauung außerhalb des Ortsgebietes zu errichten. Mehrere Gemeinderäte schlossen sich dieser
Auffassung an.
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Der Vorsitzende stellte fest, dass in der Vergangenheit ähnliche Anträge abgelehnt worden seien.

Ein Gemeinderat vertrat eine abweichende Ansicht und erklärte, dass er dem Antrag habe zustimmen kön-
nen, wenn der Antragsteller dadurch die Möglichkeit erhalten hätte, vor Ort zu bleiben.

Ein weiterer Gemeinderat ergänzte, dass er dem Antrag ohne Weiteres hätte zustimmen können, wenn es
sich um eine Innenortsbebauung oder die Beseitigung eines Leerstandes gehandelt hätte.

Ein Zuhörer merkte an, dass es durchaus möglich gewesen sei, dass der Gemeinderat diesem Antrag zu-
stimme, während ein anderer Antrag an vergleichbarer Stelle abgelehnt werde. Der Vorsitzende entgeg-
nete, dass in einem solchen Fall eine persönliche Verbindung zwischen dem Antragsteller und dem Ge-
meinderat hätte unterstellt werden können.

Auf Vorschlag eines Gemeinderats verschob der Vorsitzende die Entscheidung, da sich zahlreiche Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte für die Sitzung entschuldigt hatten.

Die Anwohner der Ingolstädter Straße 2, 4, 19 und 21 haben einem Schreiben vom „Oktober 2025“, einge-
gangen im Rathaus am 13. Oktober 2025, ihre Bedenken geäußert (siehe Anlage). Sie weisen darauf hin,
dass die betreffende Fläche bislang landwirtschaftlich genutzt wird und eine Genehmigung nicht nur wert-
volle Ackerfläche vernichten, sondern auch einen Präzedenzfall schaffen würde. Dies könnte langfristig zu
einer Zersiedelung und Ausweitung der Bebauung außerhalb der bestehenden Ortsgrenzen führen, was
der gemeindlichen Flächennutzungsplanung sowie dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung“ widerspricht.

Darüber hinaus bestehen laut den Anwohnern ausreichend Alternativen innerhalb der bestehenden Ort-
steile. Im Neubaugebiet in Moos sind noch freie Bauplätze vorhanden, und auch im Ortskern selbst gibt es
unbebaute oder zum Verkauf stehende Grundstücke. Eine zusätzliche Ausweisung von Bauland außerhalb
des Ortes sei daher nicht erforderlich.

Die Anwohner verweisen zudem darauf, dass nach ihren Informationen nicht nur ein Wohnhaus zur Eigen-
nutzung, sondern ein weiteres Gebäude zur gewinnorientierten Veräußerung geplant ist. Damit liege kein
ausschließlich ortsbezogener Eigenbedarf vor, wie er in der Regel Voraussetzung für eine Umwidmung sei.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die jüngst abgeschlossene Flurbereinigung, in deren Rahmen die betroffene
Fläche ausdrücklich als landwirtschaftliche Nutzfläche behandelt wurde. Eine nachträgliche Umwidmung
würde frühere Eigentümer benachteiligen und die damaligen Entscheidungen in Frage stellen.

Zudem habe die Gemeinde in den letzten Jahren erhebliche Mittel in die Flurbereinigung und die Erschlie-
ßung des Neubaugebiets Moos investiert. Eine erneute Erschließung außerhalb der Ortslage würde diese
Investitionen konterkarieren und könnte zusätzliche Kosten verursachen, etwa für Kanalisation, Straßen-
bau, Beleuchtung und Telekommunikation, deren Realisierung im fraglichen Gebiet technisch problema-
tisch wäre.

Auch ökologische Gründe sprechen gegen die Maßnahme: Die Gemeinde beteiligt sich an Projekten wie
dem „Blühpakt Bayern“ und „Summendes Dorf“ und hat sich dem Schutz von Natur und Biodiversität ver-
pflichtet. Eine Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen in Bauland würde zu zusätzlicher Versiegelung,
Verlust von Lebensräumen, Eingriffen in den Wasserhaushalt und einer Verringerung der Artenvielfalt füh-
ren. Zudem wäre mit einer Verkehrszunahme auf der Ingolstädter Straße zu rechnen.

Die Anwohner bitten den Gemeinderat daher, den Antrag kritisch zu prüfen und im Sinne einer nachhalti-
gen Ortsentwicklung abzulehnen. Priorität sollten der Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen, die Nutzung
bereits erschlossener Baugebiete und die Vermeidung unnötiger Flächenausweisungen haben.

In der heutigen Sitzung soll erneut über den Antrag beraten und ggf. beschlossen werden.

Eine Gemeinderätin führt aus, dass die Herstellung der Wasserzuleitung sowie die Erschließung durch eine
Straße mit erheblichen Kosten verbunden seien. Sie weist darauf hin, dass insbesondere auch beim Ab-
wasserkanal technische Probleme zu erwarten seien. Zudem merkt sie an, dass im Falle einer Zustimmung
zum Antrag mit weiteren Nachahmungsfällen zu rechnen sei.

Ein Gemeinderat merkt an, dass er es für problematisch erachtet, wenn zwei Grundstücke vorgesehen wer-
den, wobei eines dem Eigenbedarf zum Wohnen und das andere der Finanzierung dienen soll. Er führt aus,
dass dies nicht Aufgabe der Gemeinde sei, zumal diese selbst Grundstücke zum Verkauf anbiete.
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Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt dem Antrag auf wohnbauliche Erschließung einer
Teilfläche des Grundstücks Flurnummer 384, Gemarkung Geroldshausen, Ortsende der Ingolstädter
Straße – wie vorgestellt – zur Kenntnis und stimmt grundsätzlich dem geplanten Vorhaben zu.

Abstimmungsergebnis: Ja: 2 Nein: 8 Anwesend: 10

Antrag auf Verlegung eines Strom-Kabels auf den Feldwegen mit Fl.-Nr. 66, 93, 83, 82 und 503

Der Antragsteller, Christian Gärtner, möchte ein Strom-Kabel vom Verteilerkasten, Kiesäcker 1, Moos, zum
Bodenacker für den Betrieb einer Brunnen-Pumpe verlegen.

Die geplante Trasse
für über die
Feldwege der
gemeindlichen
Grundstücke mit den
Flurnummern 66, 93,
83, 82 und 503,
Gemarkung
Geroldshausen.

Ein Gemeinderat
weist darauf hin,
dass eine derart
lange Stromleitung
voraussichtlich tech-
nische Probleme ver-
ursachen werde.

Der Vorsitzende führt aus, dass der Antragsteller dies mit dem örtlichen Stromversorgungsunternehmen
abzustimmen habe.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt grund-
sätzlich dem Antrag auf Verlegung eines Strom-Kabels zu.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen Vertrag abzustimmen und dem Gemeinderat zur Entscheidung vor-
zulegen.

Vermarktung von Grundstücken im Neubaugebiet Bildacker

Die Baufirma teilte mit, dass sich die Fertigstellung des Baugebiets geringfügig verzögert. Ursache hierfür
sind Fehleinschätzungen bei der zeitlichen Bauabwicklung. Der Abschluss der Erschließungsarbeiten ist
nun für den 20. Dezember 2025 vorgesehen. Bis auf die Einfahrt zur Würzburger Straße mit der Errichtung
der Querungshilfe (Verkehrsinsel) wird die Erschließung zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein.

Im Anschluss kann mit der Bebauung der Grundstücke begonnen werden. Sollten Grundstückseigentümer
bereits vorzeitig mit dem Bau starten wollen, wird die Baufirma eine provisorische Zufahrt (z. B. eine Schot-
terstraße) oder vergleichbare Maßnahmen bereitstellen, um die Erreichbarkeit der Baugrundstücke sicher-
zustellen.

Die Vermessung ist für Ende November / Anfang Dezember eingeplant.

Die neu herzustellenden Asphaltflächen in der Frühlingsstraße sowie der Anschluss an die Staatsstraße St
511 soll gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt Würzburg besprochen werden.
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Bisher wurden drei Grundstücke verkauft, zudem liegen sechs weitere Reservierungen für die insgesamt 29
Bauplätze vor. Vier Anfragen mussten wegen der fehlenden Finanzierungsmöglichkeit zurückgezogen wer-
den.

Da bereits verschiedene Werbemaßnahmen für das Baugebiet „Bildacker“ in Moos laufen, soll die Reich-
weite der Angebote nun noch erweitert werden. Hierfür besteht die Möglichkeit, die Baugrundstücke zusätz-
lich auf überregionalen Onlineplattformen anzubieten. Entsprechende Angebote von zwei Anbietern wurden
bereits eingeholt.

1. Immowelt (AVIV Germany GmbH, Nürnberg)

2. immovativ (Immovativ GmbH, Hanau)

Im aktuellen Haushaltsjahr sind keine Mittel für Werbemaßnahmen für die Vermarktung von Baugrundstü-
cken vorgesehen. Die o. g. Zahlungen wären daher in dem Umfang der jeweiligen Fälligkeit im Haushalts-
jahr 2025 außerplanmäßig.

Für die Deckung der Ausgaben im Haushaltjahr 2025 (HHSt. 1.6201.9590) i. H. v. ca. 5.200 € stehen Mittel
aus Minderausgaben bei der HHSt. 1.6200.9510 (Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete) zur Verfügung.

Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Abschluss der Verträge für die Vermarktung der Baugrundstücke im Bauge-
biet Bildacker mit den Firmen wie im Sachvortrag aufgeführt zu.

Die im Haushaltsjahr 2025 entstehenden außerplanmäßigen Ausgaben auf der
HHSt. 1.6201.9590 werden durch Minderausgaben bei der HHSt. 1.6200.9510 abgedeckt.
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Errichtung von Parkplätzen am Sportplatz: Beantragung ELER-Förderung

In der Sitzung am 11. März 2025 stellte das beauftragte Planungsbüro ein Entwurfskonzept für die Errich-
tung von Parkplätzen am neuen Sportplatz vor.

(Zur besseren Lesbarkeit siehe Anlage)

In der Sitzung am 9. September 2025 informierte das Planungsbüro darüber, dass zunächst der Hauptzu-
fluss der Drainagen im Kanal lokalisiert werden soll. Nach Feststellung des Verlaufs der Hauptdrainage soll
das Wasser in einen zusätzlichen Beobachtungsschacht geleitet werden. Zeigt sich dort keine Sedimentbil-
dung und ist das Wasser klar, könnte anschließend eine Verbindung zu den bestehenden Schächten her-
gestellt und zusätzlich eine öffentliche Entnahmestelle eingerichtet werden.

Das Wasserwirtschaftsamt legte in einem anschließenden Gespräch mit der Verwaltung fest, dass das
Drainagenwasser ausschließlich in eine nach unten geschlossene Zisterne eingeleitet werden darf. Über-
schüssiges Wasser kann in den Abwasserkanal abgeleitet werden. Eine Verbindung mit den vorhandenen
Schächten ist derzeit nicht zulässig. Ein weiteres Abstimmungsgespräch mit dem Planungsbüro ist vorge-
sehen.

In der Haushaltsklausur 2025 wurde vereinbart, zunächst abzuwarten, ob die Maßnahme im Rahmen des
europäischen Förderprogramms ELER unterstützt wird. Zum 1. Oktober 2025 hat das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) die neue Auswahlrunde
2025/2026 für das Förderprogramm 2023–2027 bekannt gegeben. Dafür stehen insgesamt 40 Millionen
Euro zur Verfügung – 10 Millionen Euro mehr als in der vorherigen Auswahlrunde.

Anträge können vom 1. Oktober 2025 bis zum 28. Februar 2026 eingereicht werden.

Ziel der Förderung im Rahmen des ELER-Programms ist es, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Bezuschusst werden die tatsächlich ent-
standenen, zuwendungsfähigen Ausgaben, also die Bruttokosten abzüglich Umsatzsteuer, Preisnachlässen
(z. B. Rabatte, Skonti) sowie weiterer nicht zuwendungsfähiger Anteile. Die Zuwendung beträgt bis zu 60
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch den im Zuwendungsbescheid festgesetzten
Betrag. Für kleine Infrastrukturen gilt eine Obergrenze von 1,5 Millionen Euro (netto) sowie eine Mindest-
grenze von 25.000 Euro.

Das Projekt muss bestehenden Entwicklungsplänen der Gemeinde entsprechen oder mit lokalen Entwick-
lungsstrategien im Einklang stehen. Eine Doppelförderung durch andere öffentliche Programme ist ausge-
schlossen. Zudem ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die öffentlich-
rechtliche Zulässigkeit (z. B. Bau- oder Genehmigungspflicht) Voraussetzung. Für kleine Infrastrukturen gilt
außerdem, dass das Projekt in einem Ortsteil mit maximal 2.000 Einwohnern umgesetzt werden muss und
dorf- bzw. bedarfsgerecht ausgestaltet ist.
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Bei der Bewertung der Förderanträge werden unter anderem die Finanzkraft pro Einwohner, die demografi-
sche Entwicklung und die Lage in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf berücksichtigt. Weitere
Punkte können durch die Einbindung der Bürgerschaft (z. B. Versammlungen, Arbeitskreise) und durch die
Zielsetzung des Projekts erzielt werden – etwa durch Maßnahmen zur

¶ Verbesserung der Erreichbarkeit öffentlicher, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Einrichtungen,
¶ Steigerung der Aufenthaltsqualität (z. B. durch Sitzgelegenheiten, Begrünung),
¶ Förderung von Freizeit und Erholung,
¶ Erhöhung der Verkehrssicherheit,
¶ Entsiegelung von Flächen oder Verlangsamung des Wasserabflusses,
¶ Förderung der biologischen Vielfalt sowie
¶ Beiträge zur Energieeinsparung, E-Mobilität oder dezentralen Energieversorgung.

Eigenleistungen von Ehrenamtlichen können grundsätzlich anerkannt und als Eigenanteil in Projekten der
Dorferneuerung und Ländlichen Entwicklung eingebracht werden. Die Anerkennung erfolgt durch das zu-
ständige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), das Umfang, Art und Bewertbarkeit der Leistungen prüft.
Voraussetzung ist, dass die Eigenleistungen im Finanzierungsplan ausgewiesen und nachvollziehbar doku-
mentiert sind. Es wird empfohlen, frühzeitig mit dem ALE abzustimmen, welche Tätigkeiten, in welchem
Umfang und zu welchen Stundensätzen berücksichtigt werden können sowie welche Nachweise erforder-
lich sind.

Jedem Förderantrag sind verschiedene Unterlagen beizufügen, darunter:

¶ Nachweise zu den Auswahlkriterien,
¶ Karten- oder Lagepläne,
¶ Bauentwurf und Baupläne,
¶ Kostenberechnung,
¶ Eigentums- bzw. Nutzungsnachweise der betroffenen Flächen,
¶ Stellungnahmen des zuständigen ALE zur technischen Planung und Kostenschätzung,
¶ Nachweise zur öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit (z. B. Baugenehmigung oder Freistellungsnach-

weis) sowie
¶ ein aktueller Auszug aus dem Einwohnermelderegister zur Bestätigung der Einwohnerzahl.

Darüber hinaus ist ein Gemeinderatsbeschluss zum Projekt einzureichen.

Die Auswahl der förderfähigen Projekte erfolgt nach einem Punktesystem, das verschiedene Kriterien be-
rücksichtigt – zum Beispiel die Finanzkraft und demografische Entwicklung der Gemeinde, die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger oder die Verbesserung von Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit.

In die engere Auswahl kommen nur Projekte, die eine bestimmte Mindestpunktzahl erreichen: 10 Punkte im
Bereich Dorferneuerung/Kleine Infrastrukturen bzw. 7 Punkte im Bereich „dem ländlichen Charakter ange-
passte Infrastrukturprojekte“.
Anschließend werden alle Projekte bayernweit in einer Rangliste geordnet. Da für jede Auswahlrunde nur
ein begrenztes Budget (Auswahlrunde 2025/2026: 40 Mio.) zur Verfügung steht, werden Fördermittel nach
und nach vergeben, bis dieser Fördertopf – der sogenannte Plafond – ausgeschöpft ist.

Bis über den Förderantrag entschieden wird, können mehrere Monate nach dem Einreichungsende am 28.
Februar 2026 vergehen. Erläuterungsbericht, Kostenschätzung und Detailplanung können jedoch bereits
vorab zur Plausibilisierung beim Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) eingereicht werden.

Das Planungsbüro hat am 6. Oktober 2025 eine Kostenschätzung übermittelt (siehe Anlage). Darin müssen
noch die Eigenleistungen auszuweisen. Die Kostenschätzung sowie die Detailplanung müssen mit dem
ALE abgestimmt werden.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die dargestellten Sachverhalte zum Parkplatz am Sportplatz, zum Dorfplatz
in Moos sowie zum Parkplatz am Friedhof Teil desselben Förderverfahrens sind. Die Voraussetzungen und
Bedingungen für alle drei Maßnahmen seien daher einheitlich zu erarbeiten und mit dem Amt für Ländliche
Entwicklung (ALE) abzustimmen.
Er weist ergänzend darauf hin, dass die Beantragung nicht ganz unkompliziert sei, insbesondere vor dem
Hintergrund, dass es sich um ein europäisches Förderverfahren handelt, die erfahrungsgemäß sehr kom-
plex sind.

Auf Nachfrage eines Gemeinderats erläutert der Vorsitzende, dass mit dem ALE bzw. anhand der Aus-
schreibungsunterlagen zu klären sei, ob ein vorzeitiger Baubeginn zulässig ist.
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Ein weiterer Gemeinderat erkundigt sich, welche Leistungen in den Förderantrag aufgenommen werden
sollen. Der Vorsitzende erklärt hierzu, dass das Leistungsverzeichnis gemeinsam mit dem Sportverein
überprüft werden müsse, um festzulegen, welche Positionen tatsächlich beantragt werden. Dabei seien ins-
besondere die Eigenleistungen zu berücksichtigen. Sollte die Ausführung der Oberfläche als Pflaster im
Förderantrag vorgesehen werden, müsse diese auch entsprechend ausgeführt werden.

Eine Gemeinderätin weist darauf hin, dass – entgegen den Ergebnissen der Klausurtagung – die Kosten-
schätzungen offenbar nicht höher angesetzt werden dürfen, als nachher tatsächlich ausführt werden. Der
Vorsitzende stellt hierzu fest, dass die Ausschreibungsunterlagen erst am 1. Oktober veröffentlicht wurden.
Eine erste grobe Prüfung sowie eine Einschätzung zu den Antragsbedingungen wurden bereits nach etwa
zwei Wochen gemacht. Ergänzend merkt er an, dass die Kostenschätzungen zu überarbeiten und gegebe-
nenfalls einzelne Leistungen zu streichen seien. Zudem müsse die vorgesehene Eigenleistung erneut mit
dem ALE abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass sie in der geplanten Form förderfähig ist.

Ein Gemeinderat ergänzt, dass auch Eigenleistungen grundsätzlich förderfähig sein können.

Abschließend weist ein weiterer Gemeinderat darauf hin, dass die drei Maßnahmen – Parkplatz am Sport-
platz, Parkplatz am Friedhof und Dorfplatz in Moos – jeweils mit ihren Kostenschätzungen getrennt zu be-
trachten sind. Es sei daher möglich, dass eine Maßnahme als förderfähig anerkannt wird, eine andere hin-
gegen nicht.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die Errichtung von
Parkplätzen am Sportplatz.

Die Kosten über 245.217,95 EUR (abzgl. der Eigenleistungen) bzw. aus der neuen Kostenschätzung wer-
den auch im Haushalt 2026 aufgenommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die ELER-Förderung zu beantragen.

Umgestaltung Dorfplatz Moos: Beantragung ELER-Förderung

In der Sitzung des Gemeinderats am 15. Juli 2025 wurde beschlossen, die Bauvariante 1 ohne die zusätzli-
che Grünfläche neben dem alten Feuerwehrgerätehaus weiterzuverfolgen.

(zur besseren Lesbarkeit siehe Anlage)

In der Haushaltsklausur 2025 wurde vereinbart, zunächst abzuwarten, ob die Maßnahme im Rahmen des
europäischen Förderprogramms ELER unterstützt wird. Zum 1. Oktober 2025 hat das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) die neue Auswahlrunde
2025/2026 für das Förderprogramm 2023–2027 bekannt gegeben. Dafür stehen insgesamt 40 Millionen
Euro zur Verfügung – 10 Millionen Euro mehr als in der vorherigen Auswahlrunde.

Anträge können vom 1. Oktober 2025 bis zum 28. Februar 2026 eingereicht werden.

Ziel der Förderung im Rahmen des ELER-Programms ist es, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Bezuschusst werden die tatsächlich
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entstandenen, zuwendungsfähigen Ausgaben, also die Bruttokosten abzüglich Umsatzsteuer, Preisnach-
lässen (z. B. Rabatte, Skonti) sowie weiterer nicht zuwendungsfähiger Anteile. Die Zuwendung beträgt bis
zu 60 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch den im Zuwendungsbescheid festge-
setzten Betrag. Für kleine Infrastrukturen gilt eine Obergrenze von 1,5 Millionen Euro (netto) sowie eine
Mindestgrenze von 25.000 Euro.

Das Projekt muss bestehenden Entwicklungsplänen der Gemeinde entsprechen oder mit lokalen Entwick-
lungsstrategien im Einklang stehen. Eine Doppelförderung durch andere öffentliche Programme ist ausge-
schlossen. Zudem ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die öffentlich-
rechtliche Zulässigkeit (z. B. Bau- oder Genehmigungspflicht) Voraussetzung. Für kleine Infrastrukturen gilt
außerdem, dass das Projekt in einem Ortsteil mit maximal 2.000 Einwohnern umgesetzt werden muss und
dorf- bzw. bedarfsgerecht ausgestaltet ist.

Bei der Bewertung der Förderanträge werden unter anderem die Finanzkraft pro Einwohner, die demografi-
sche Entwicklung und die Lage in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf berücksichtigt. Weitere
Punkte können durch die Einbindung der Bürgerschaft (z. B. Versammlungen, Arbeitskreise) und durch die
Zielsetzung des Projekts erzielt werden – etwa durch Maßnahmen zur

¶ Verbesserung der Erreichbarkeit öffentlicher, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Einrichtungen,
¶ Steigerung der Aufenthaltsqualität (z. B. durch Sitzgelegenheiten, Begrünung),
¶ Förderung von Freizeit und Erholung,
¶ Erhöhung der Verkehrssicherheit,
¶ Entsiegelung von Flächen oder Verlangsamung des Wasserabflusses,
¶ Förderung der biologischen Vielfalt sowie
¶ Beiträge zur Energieeinsparung, E-Mobilität oder dezentralen Energieversorgung.

Eigenleistungen von Ehrenamtlichen können grundsätzlich anerkannt und als Eigenanteil in Projekten der
Dorferneuerung und Ländlichen Entwicklung eingebracht werden. Die Anerkennung erfolgt durch das zu-
ständige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), das Umfang, Art und Bewertbarkeit der Leistungen prüft.
Voraussetzung ist, dass die Eigenleistungen im Finanzierungsplan ausgewiesen und nachvollziehbar doku-
mentiert sind. Es wird empfohlen, frühzeitig mit dem ALE abzustimmen, welche Tätigkeiten, in welchem
Umfang und zu welchen Stundensätzen berücksichtigt werden können sowie welche Nachweise erforder-
lich sind.

Jedem Förderantrag sind verschiedene Unterlagen beizufügen, darunter:

¶ Nachweise zu den Auswahlkriterien,
¶ Karten- oder Lagepläne,
¶ Bauentwurf und Baupläne,
¶ Kostenberechnung,
¶ Eigentums- bzw. Nutzungsnachweise der betroffenen Flächen,
¶ Stellungnahmen des zuständigen ALE zur technischen Planung und Kostenschätzung,
¶ Nachweise zur öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit (z. B. Baugenehmigung oder Freistellungsnach-

weis) sowie
¶ ein aktueller Auszug aus dem Einwohnermelderegister zur Bestätigung der Einwohnerzahl.

Darüber hinaus ist ein Gemeinderatsbeschluss zum Projekt einzureichen.

Die Auswahl der förderfähigen Projekte erfolgt nach einem Punktesystem, das verschiedene Kriterien be-
rücksichtigt – zum Beispiel die Finanzkraft und demografische Entwicklung der Gemeinde, die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger oder die Verbesserung von Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit.

In die engere Auswahl kommen nur Projekte, die eine bestimmte Mindestpunktzahl erreichen: 10 Punkte im
Bereich Dorferneuerung/Kleine Infrastrukturen bzw. 7 Punkte im Bereich „dem ländlichen Charakter ange-
passte Infrastrukturprojekte“.

Anschließend werden alle Projekte bayernweit in einer Rangliste geordnet. Da für jede Auswahlrunde nur
ein begrenztes Budget (Auswahlrunde 2025/2026: 40 Mio.) zur Verfügung steht, werden Fördermittel nach
und nach vergeben, bis dieser Fördertopf – der sogenannte Plafond – ausgeschöpft ist.

Bis über den Förderantrag entschieden wird, können mehrere Monate nach dem Einreichungsende am 28.
Februar 2026 vergehen. Erläuterungsbericht, Kostenschätzung und Detailplanung können jedoch bereits
vorab zur Plausibilisierung beim Amt für Ländliche Entwicklung eingereicht werden.
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Der Vorsitzende stellt auch bei diesem Tagesordnungspunkt fest, dass die dargestellten Sachverhalte zum
Parkplatz am Sportplatz, zum Dorfplatz in Moos sowie zum Parkplatz am Friedhof Teil desselben Förder-
verfahrens sind. Auch die Beratungsergebnisse beziehen sich auf alle der Förderanträge.

Ein Gemeinderat merkt an, dass er bislang davon ausgegangen sei, dass – entsprechend den Besprechun-
gen in der Klausurtagung – die Umsetzung des Dorfplatzes in jedem Fall im kommenden Jahr vorgesehen
ist.

Ein Gemeinderat entgegnet, dass über die weitere Vorgehensweise beraten und gegebenenfalls beschlos-
sen werden könne, sobald eine Rückmeldung zur Möglichkeit eines vorzeitigen Baubeginns vorliegt.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die
Umgestaltung des Dorfplatzes in Moos.

Die Kosten über 195.302,80 EUR (abzgl. der Eigenleistung) bzw. aus der neuen Kostenschätzung werden
auch im Haushalt 2026 aufgenommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die ELER-Förderung zu beantragen.

Errichtung von Parkplätzen am Friedhof Geroldshausen: Beantragung ELER-Förderung

Das Architektur-
büro übermit-
telte am 9. Sep-
tember 2025
den geänderten
Vorentwurfs-
plan, über den
der Gemeinde-
rat in der Sit-
zung am selben
Tag beriet.

Zur besseren
Lesbarkeit:
siehe Anlage
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Der Vorsitzende berichtete, dass er aus der Bevölkerung unterschiedliche Rückmeldungen erhalten habe.
Einerseits sei bemängelt worden, dass die geplante Anzahl an Parkplätzen bei Beerdigungen keinesfalls
ausreiche. Andererseits habe es Stimmen gegeben, die kritisierten, dass mit zehn Parkplätzen zu viel Flä-
che versiegelt werde. Zwei Gemeinderäte schlossen sich dieser Auffassung an und erklärten, dass sechs
Parkplätze ausreichend seien. Ein weiterer Gemeinderat wies darauf hin, dass die Parkplätze möglicher-
weise von Anwohnern genutzt würden und somit weniger als zehn Plätze zur Verfügung stünden. Ein Ge-
meinderat schlug vor, die Planung zunächst mit zehn Parkplätzen weiterzuführen und anschließend anhand
der Kosten zu prüfen, ob eine Reduzierung sinnvoll wäre.

Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen beauftragte die Verwaltung, auf Grundlage der geänderten
Vorentwurfsplanung alles Weitere zu veranlassen.

Das Planungsbüro legte am 30. September 2025 zwei Kostenschätzungen (siehe Anlagen) vor:

¶ Variante 1: gemäß Plandarstellung (174.293,65 € brutto)
¶ Variante 2: ohne die vier Stellplätze auf der Straßenseite (164.067,74 € brutto)

Die abweichenden Werte sind in hellblau markiert. Grundlage der Berechnung ist die Annahme, dass
Rampe und Fahrfläche asphaltiert und die Stellplätze in Pflasterbauweise ausgeführt würden.

In der Haushaltsklausur 2025 wurde vereinbart, zunächst abzuwarten, ob die Maßnahme im Rahmen des
europäischen Förderprogramms ELER unterstützt wird. Zum 1. Oktober 2025 hat das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF) die neue Auswahlrunde
2025/2026 für das Förderprogramm 2023–2027 bekannt gegeben. Dafür stehen insgesamt 40 Millionen
Euro zur Verfügung – 10 Millionen Euro mehr als in der vorherigen Auswahlrunde.

Anträge können vom 1. Oktober 2025 bis zum 28. Februar 2026 eingereicht werden.

Ziel der Förderung im Rahmen des ELER-Programms ist es, die ländlichen Räume als Lebens-, Arbeits-,
Erholungs- und Naturräume zu sichern und weiterzuentwickeln. Bezuschusst werden die tatsächlich ent-
standenen, zuwendungsfähigen Ausgaben, also die Bruttokosten abzüglich Umsatzsteuer, Preisnachlässen
(z. B. Rabatte, Skonti) sowie weiterer nicht zuwendungsfähiger Anteile. Die Zuwendung beträgt bis zu 60
Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch den im Zuwendungsbescheid festgesetzten
Betrag. Für kleine Infrastrukturen gilt eine Obergrenze von 1,5 Millionen Euro (netto) sowie eine Mindest-
grenze von 25.000 Euro.

Das Projekt muss bestehenden Entwicklungsplänen der Gemeinde entsprechen oder mit lokalen Entwick-
lungsstrategien im Einklang stehen. Eine Doppelförderung durch andere öffentliche Programme ist ausge-
schlossen. Zudem ist die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die öffentlich-
rechtliche Zulässigkeit (z. B. Bau- oder Genehmigungspflicht) Voraussetzung. Für kleine Infrastrukturen gilt
außerdem, dass das Projekt in einem Ortsteil mit maximal 2.000 Einwohnern umgesetzt werden muss und
dorf- bzw. bedarfsgerecht ausgestaltet ist.

Bei der Bewertung der Förderanträge werden unter anderem die Finanzkraft pro Einwohner, die demografi-
sche Entwicklung und die Lage in einem Raum mit besonderem Handlungsbedarf berücksichtigt. Weitere
Punkte können durch die Einbindung der Bürgerschaft (z. B. Versammlungen, Arbeitskreise) und durch die
Zielsetzung des Projekts erzielt werden – etwa durch Maßnahmen zur

¶ Verbesserung der Erreichbarkeit öffentlicher, landwirtschaftlicher oder gewerblicher Einrichtungen,
¶ Steigerung der Aufenthaltsqualität (z. B. durch Sitzgelegenheiten, Begrünung),
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¶ Förderung von Freizeit und Erholung,
¶ Erhöhung der Verkehrssicherheit,
¶ Entsiegelung von Flächen oder Verlangsamung des Wasserabflusses,
¶ Förderung der biologischen Vielfalt sowie
¶ Beiträge zur Energieeinsparung, E-Mobilität oder dezentralen Energieversorgung.

Eigenleistungen von Ehrenamtlichen können grundsätzlich anerkannt und als Eigenanteil in Projekten der
Dorferneuerung und Ländlichen Entwicklung eingebracht werden. Die Anerkennung erfolgt durch das zu-
ständige Amt für Ländliche Entwicklung (ALE), das Umfang, Art und Bewertbarkeit der Leistungen prüft.
Voraussetzung ist, dass die Eigenleistungen im Finanzierungsplan ausgewiesen und nachvollziehbar doku-
mentiert sind. Es wird empfohlen, frühzeitig mit dem ALE abzustimmen, welche Tätigkeiten, in welchem
Umfang und zu welchen Stundensätzen berücksichtigt werden können sowie welche Nachweise erforder-
lich sind.

Jedem Förderantrag sind verschiedene Unterlagen beizufügen, darunter:

¶ Nachweise zu den Auswahlkriterien,
¶ Karten- oder Lagepläne,
¶ Bauentwurf und Baupläne,
¶ Kostenberechnung,
¶ Eigentums- bzw. Nutzungsnachweise der betroffenen Flächen,
¶ Stellungnahmen des zuständigen ALE zur technischen Planung und Kostenschätzung,
¶ Nachweise zur öffentlich-rechtlichen Zulässigkeit (z. B. Baugenehmigung oder Freistellungsnach-

weis) sowie
¶ ein aktueller Auszug aus dem Einwohnermelderegister zur Bestätigung der Einwohnerzahl.

Darüber hinaus ist ein Gemeinderatsbeschluss zum Projekt einzureichen.

Die Auswahl der förderfähigen Projekte erfolgt nach einem Punktesystem, das verschiedene Kriterien be-
rücksichtigt – zum Beispiel die Finanzkraft und demografische Entwicklung der Gemeinde, die Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger oder die Verbesserung von Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit.

In die engere Auswahl kommen nur Projekte, die eine bestimmte Mindestpunktzahl erreichen: 10 Punkte im
Bereich Dorferneuerung/Kleine Infrastrukturen bzw. 7 Punkte im Bereich „dem ländlichen Charakter ange-
passte Infrastrukturprojekte“.

Anschließend werden alle Projekte bayernweit in einer Rangliste geordnet. Da für jede Auswahlrunde nur
ein begrenztes Budget (Auswahlrunde 2025/2026: 40 Mio.) zur Verfügung steht, werden Fördermittel nach
und nach vergeben, bis dieser Fördertopf – der sogenannte Plafond – ausgeschöpft ist.

Bis über den Förderantrag entschieden wird, können mehrere Monate nach dem Einreichungsende am 28.
Februar 2026 vergehen. Erläuterungsbericht, Kostenschätzung und Detailplanung können jedoch bereits
vorab zur Plausibilisierung beim Amt für Ländliche Entwicklung eingereicht werden.

Ob die vorliegende Kostenschätzung und der Planungsentwurf so verwendet werden können, muss mit
dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) abgestimmt werden.

Eine Gemeinderätin merkt an, dass für die Schaffung von vier zusätzlichen Parkplätzen nur etwa 10.000
Euro an Mehrkosten entstehen würden. Sie spricht sich daher dafür aus, auch diese vier zusätzlichen Park-
plätze zu realisieren. Dieser Auffassung schließen sich alle anderen Gemeinderäte an.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Geroldshausen nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die
Errichtung von Parkplätzen am Friedhof.

Die Kosten über Variante 1 gemäß Plandarstellung (174.293,65 € brutto) werden im Haushalt 2026 aufge-
nommen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die ELER-Förderung zu beantragen.

Verkehrsrechtliche Beurteilung durch LRA Würzburg: Ortseingänge, insb Albertshäuser Str., Höhe
Rosenstraße und Haltlinien an jeder Einmündung (Hauptstraße Richtung Kirchheimer Str.) sowie
Parken in Kirchheimer Str.

Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen Jahren in zahlreichen Sitzungen – angestoßen durch Hin-
weise und Anregungen aus der Bürgerschaft – intensiv mit der Verkehrssituation in Geroldshausen und
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Moos befasst und entsprechende Beschlüsse gefasst. Zuletzt wurde am 15. Juli 2025 aufgrund der Anre-
gung eines Bürgers aus der Rosenstraße ausführlich beraten sowie am 9. September 2025, nachdem sich
ein Ehepaar aus der Hauptstraße an die Gemeinde gewandt hatte.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die Verkehrskommission erneut gebeten, verkehrsrechtliche
Anordnungen zu prüfen und zu treffen. Das Landratsamt Würzburg hat hierzu mit E-Mail vom 12. Septem-
ber 2025 Folgendes mitgeteilt:

Ortseingänge, insbesondere Geroldshausen – Albertshausen / Albertshäuser Straße, Höhe Rosen-
straße

Das Thema der Ortseingänge war bereits in der Vergangenheit mehrfach aufgekommen. Nach Einschät-
zung des LRA ist die Rechtslage jedoch eindeutig: Eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h vor der
Ortstafel ist nur zulässig, wenn diese aufgrund der Straßenführung – etwa bei kurvigen Strecken – nicht
rechtzeitig erkennbar ist. An den Ortseingängen von Geroldshausen sei dies nicht der Fall, da die Strecken
auf der St 511 und der St 2295 jeweils gerade verliefen und gute Sichtweiten vorhanden seien.

Für den genannten Ortseingang von Albertshausen kommend sei vielmehr festzustellen, dass die Ortstafel
zu weit außerhalb aufgestellt wurde. Nach der Verwaltungsvorschrift zu den Zeichen 310 und 311 (Ortsta-
feln) ist diese grundsätzlich dort anzuordnen, wo – unabhängig von Gemeindegrenzen oder Straßenbaulast
– eine geschlossene Bebauung auf einer Straßenseite für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt.
Eine solche geschlossene Bebauung liege dann vor, wenn die angrenzenden Grundstücke von der Straße
erschlossen würden.

Hinsichtlich der Einhaltung der Geschwindigkeitsgrenzen empfahl das LRA den Einsatz von Verkehrsmess-
tafeln oder eine Überwachung im Rahmen der kommunalen Verkehrsüberwachung. Ein unmittelbarer
Handlungsbedarf nach StVO bestehe nicht.

Auch die Errichtung von Querungshilfen sei bereits in Gesprächen mit dem Staatlichen Bauamt thematisiert
worden. Voraussetzung dafür seien jedoch ein entsprechender Querungsbedarf sowie eine höhere Ver-
kehrsbelastung. Im Zweifel wären hierzu belastbare Zahlen erforderlich, um eine Planung rechtfertigen zu
können.

Haltlinien an Einmündungen (Hauptstraße Richtung Kirchheimer Straße, insbesondere Einmündung
Birkenweg)

Das Verkehrszeichen 342 („Haifischzähne“) dient der Hervorhebung einer bestehenden Wartepflicht im
Rahmen der Rechts-vor-Links-Regelung. Nach der Verwaltungsvorschrift zur StVO kommt diese Markie-
rung insbesondere an schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen in Betracht, die besondere
Sorgfalt erfordern.

Da Verkehrszeichen und Markierungen nach § 45 Abs. 9 StVO nur dort angeordnet werden dürfen, wo dies
aufgrund besonderer Umstände zwingend erforderlich ist, sei eine entsprechende Begründung notwendig,
warum eine Markierung auf der Hauptstraße erforderlich erscheine.

Grundsätzlich sollen verkehrsrechtliche Anordnungen sparsam eingesetzt werden, um Übersichtlichkeit zu
gewährleisten und Verkehrsteilnehmende nicht zu überfordern. Dies diene wiederum der Verkehrssicher-
heit. Bei einer persönlichen Ortsbesichtigung der Hauptstraße konnte seitens des LRA kein Bedarf für die
Anordnung von „Haifischzähnen“ festgestellt werden, da die geltenden Verkehrsregeln nach Ansicht der
Behörde klar erkennbar seien.

Parken in der Kirchheimer Straße

Auch beim Thema Parken sah das LRA keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Die Kirchheimer Straße sei
ausreichend breit, sodass StVO-konformes Parken problemlos möglich sei. Gleichzeitig führe dies zu einer
gewünschten Verkehrsberuhigung.

Für die Erstellung eines Parkkonzeptes sei ein spürbarer Parkdruck sowie ein daraus resultierender Ord-
nungsbedarf erforderlich. Diese Voraussetzungen liegen derzeit nicht vor. Sollten künftig durch die neuen
Bewohner Probleme entstehen, sei die direkte Ansprache ein geeignetes und niederschwelliges Mittel zur
Lösung.

Die Verwaltung teilt mit, dass sie bereits tätig geworden ist und dem neuen Eigentümer die Problematik ver-
deutlicht hat.

Keine Zuständigkeit der Gemeinde Geroldshausen für Verkehrszeichen auf Staatsstraßen
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Die Verwaltung ergänzt, dass die Gemeinde Geroldshausen auf den Staatsstraßen St 511 (Kirchheimer
Straße) und St 2295 (Albertshäuser Straße) auch innerhalb der Ortsdurchfahrten keine Verkehrszeichen
aufstellen oder sonstige verkehrsrechtliche Anordnungen treffen darf. Zuständig hierfür ist ausschließlich
die Straßenverkehrsbehörde (Landratsamt). Die tatsächliche Aufstellung erfolgt durch das Staatliche Bau-
amt als Straßenbaubehörde. Die Gemeinde kann lediglich Anträge oder Anregungen an die zuständigen
Stellen richten.

Beratung und Ablehnung des Beitritts zum Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Main-
franken“ wegen der Verkehrsüberwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den Ge-
meinderat

Die Polizei in Bayern muss den ruhenden Verkehr nicht überwachen. Dafür sind die Gemeinden zuständig.
Die Polizei greift nur ein, wenn eine konkrete Gefahr oder eine erhebliche Behinderung vorliegt, etwa wenn
Fahrzeuge Rettungswege, Feuerwehrzufahrten oder Kreuzungsbereiche blockieren. In solchen Fällen han-
delt die Polizei im Rahmen ihres allgemeinen Gefahrenabwehrauftrags, während die regelmäßige Kontrolle
des ruhenden Verkehrs grundsätzlich Aufgabe der kommunalen Verkehrsüberwachung bleibt.

Der fließende Verkehr wird in Bayern überwiegend von der Bayerischen Polizei überwacht, die hierfür die
Hauptzuständigkeit trägt. Daneben können auch Landkreise (Zweckverbände) und kreisfreie Städte Kon-
trollen durchführen, sofern sie von der Polizei dazu ermächtigt wurden. Dies betrifft insbesondere kommu-
nale Geschwindigkeitsmessungen, die mit eigenen Messfahrzeugen im Rahmen der übertragenen Zustän-
digkeit erfolgen.

In der Gemeinderatssitzung der Gemeinde Geroldshausen am 14. Februar 2023 wurde über die Gründung
des Zweckverbandes „Interkommunale Zusammenarbeit Mainfranken“ beraten. Hintergrund ist die zuneh-
mende Verkehrsbelastung und die damit verbundenen Verstöße, die eine Wiedereinführung der kommuna-
len Verkehrsüberwachung notwendig erscheinen ließen. Da die Gemeinde diese Aufgabe personell nicht
selbst stemmen kann, sollte sie künftig durch einen interkommunalen Zweckverband übernommen werden.

Das Landratsamt Würzburg hatte hierzu einen Sachvortrag vorbereitet. Dieser erläuterte die bisherigen Er-
fahrungen mit Zweckvereinbarungen, die organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie
den Plan zur Gründung eines Zweckverbands noch im Jahr 2023, mit Betriebsaufnahme ab 1. Januar
2024. Neben Kosten- und Stundenmodellen für fließenden und ruhenden Verkehr wurden auch Fragen der
Messstellen, möglicher Fördermittel und der Vertragskündigungen mit bisherigen Partnern behandelt.

In der Diskussion äußerten einige Gemeinderäte Bedenken zur Rentabilität und zum geringen Nutzen für
Geroldshausen, andere betonten die Vorteile des Gemeinschaftsgedankens und die Verbesserungen im
ruhenden und fließenden Verkehr. Die Verwaltung schlug vor, für 2024 und 2025 jeweils eine Stunde mo-
natlich für den ruhenden sowie fünf Stunden monatlich für den fließenden Verkehr zu beantragen.

Am Ende beschloss der Gemeinderat nicht dem Zweckverband beizutreten und die Verkehrsüberwachung
für Geroldshausen und Moos nicht zu übertragen.
Ergänzend weist die Verwaltung darauf hin, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 200 Metern zwi-
schen Ortsschild und Messstelle (Blitzer) einzuhalten ist. Dies bedeutet beispielsweise, dass in Gerolds-
hausen, Kleinrinderfelder Straße, keine Messstelle eingerichtet werden darf und in Moos, Würzburger
Straße, eine Messstelle erst ab Höhe der Firma Neudert zulässig wäre. Sollte das Landratsamt Würzburg
verlangen, dass die Ortstafel am Ortseingang von Albertshausen kommend – die derzeit zu weit außerhalb
steht – weiter ortseinwärts, etwa auf Höhe der Ausfahrt Rosenstraße, versetzt wird, müsste die Messstelle
kurz vor der Bahnschranke aufgestellt werden.

Die Verwaltung bittet um ein Meinungsbild, ob der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen nochmals
zur Verkehrsüberwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs beraten und beschließen soll, weil sich
die Situation seit dem Jahr 2023 verändert hat.

Der Gemeinderat ist sich einig, dass das Thema kommunale Verkehrsüberwachung weder des fließenden
noch des ruhenden Verkehrs – also der Beitritt zum Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit
Mainfranken“ - nicht erneut beraten werden soll.

Kommunalwahl 08.03.2026 – Festlegung der Wahllokale und der Höhe des Erfrischungsgeldes

Für die Kommunalwahl stehen nachfolgende Örtlichkeiten zur Verfügung:

0001 Urne Geroldshausen
Evangelisches Gemeindezentrum, EG, Saal 1, Hauptstraße 10, 97256 Geroldshausen
Barrierefrei
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0002 Urne Moos
Interkommunaler Bauhof, EG, Zimmer 1, Am Herrnfeld 3, 97256 Geroldshausen OT Moos
barrierefrei

0011 Briefwahl Geroldshausen
Sporthalle Geroldshausen, EG, Nebenzimmer 1, Seeweg 2, 97256 Geroldshausen
Barrierefrei

Im Hinblick auf die Info des LRA (siehe Anlage) bezüglich Wahlkostenerstattung wird vorgeschla-
gen, für beide Mitgliedsgemeinden einheitlich

• 55,00 € Erfrischungsgeld für alle Wahlhelfer jeweils für den Wahltag am 08.03.2026 und zu-
sätzlich für die Auszählung am 09.03.2026 und

• 30,00 € für die evtl. Stichwahl am 22.03.2026 auszuzahlen.

Beschluss:
Mit der vorgesehenen Vorgehensweise besteht Einvernehmen.

Allianz Fränkischer Süden: Veranstaltung „Wohnen verbindet – gemeinsam stark für morgen“ –
Perspektiven für Wohnen und Innenentwicklung

Rund 80 Interessierte nahmen am 18.09.2025 in der Deutschherrenhalle in Gelchsheim am Themenabend
„Wohnen verbindet – gemeinsam stark für morgen“ teil.

Eine Vertreterin der Regierung von Unterfranken machte deutlich, dass die bisherigen Bauformen nicht
mehr zu den aktuellen demographischen Entwicklungen passen. Während heute rund 70 % der Haushalte
nur aus ein oder zwei Personen bestehen, ist der Gebäudebestand nach wie vor überwiegend auf größere
Familien zugeschnitten. Viele Menschen leben dadurch in zu großen Häusern, ohne Alternativen für klei-
nere, passendere Wohnformen. Es brauche daher neue, flexible und gemeinschaftliche Wohnkonzepte, die
den unterschiedlichen Lebenslagen gerecht werden.

Vorgestellt wurden vielfältige Beispiele, wie solche Konzepte bereits umgesetzt werden:

¶ Uehlfeld (Lkr. Neustadt-Aisch): Barrierefreier Wohnungsbau auf einem ehemaligen Sägewerksge-
lände, angeschlossen an ein Nahwärmenetz.

¶ Burghaslach (Lkr. Neustadt-Aisch): Mehrparteien-Wohnen auf einem alten Brauereigelände mit sie-
ben Wohneinheiten.

¶ Münsing (Pallaufhof): Baugemeinschaft mit Wohnungsgrößen vom 7-Zimmer-Reihenhaus bis zur 2-
Zimmer-Wohnung, jeweils mit eigenem Gartenbereich.

¶ Gochsheim (Lkr. Schweinfurt): Neues Wohnquartier auf der Fläche einer früheren Konservenfabrik.
¶ Uettingen (Lkr. Würzburg): „Neue Mitte“ durch Umnutzung einer alten Schule und Stallungen, ergänzt

durch Neubauten sowie Arztpraxis und Café im Quartier.
¶ Poppenhausen (Lkr. Schweinfurt): Betreutes Wohnen im Ortskern mit 37 Wohnungen und Service-

angeboten.
¶ Kleinochsenfurt: Private Alten-WG in einer umgebauten Hofstelle mit gemeinschaftlich genutzten Flä-

chen.
¶ Krautostheim (Mittelfranken): Gemeinschaftliches Wohnprojekt mit ökologischem Gartenbau, Tierhal-

tung und geteilten Gemeinschaftsräumen.
¶
¶ Redwitz an der Rodach: In Planung befindliche Bewohnergenossenschaft für ressourcenschonendes

Wohnen von Familien und kleineren Haushalten.
¶ Penzberg (Oberbayern): Mehrgenerationen-Wohnen mit 22 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und

Car-Sharing-Angeboten.

Ein Mitglied des Vereins „Wohnen in Gemeinschaft“, das selbst einem solchen wohnt, berichtete von prakti-
schen Erfahrungen und stellte die Chancen und Herausforderungen gemeinschaftlicher Wohnformen dar.
Der 2014 gegründete Verein mit inzwischen über 140 Mitgliedern setzt sich für gemeinschaftliches, selbst-
bestimmtes, nachhaltiges und bezahlbares Wohnen ein. Er unterstützt, berät und vernetzt Interessierte, be-
gleitet Projekte bei Planung und Verwaltung, fördert soziale Integration und Inklusion und engagiert sich
auch politisch für zukunftsfähige Wohnformen. Entscheidend für das Gelingen seien Toleranz, gegenseitige
Rücksichtnahme und die Bereitschaft, Verantwortung in der Gemeinschaft zu übernehmen.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass die Kommunen aufgrund knapper Kassen in der
Regel keine eigenen Investitionen in Gebäude tätigen können. Sie können jedoch beratend und
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unterstützend mitwirken und somit Rahmenbedingungen schaffen, in denen neue Wohnformen entstehen
können. Die Allianz Fränkischer Süden will das Thema „Wohnen im Alter“ verstärkt in den Fokus der Öf-
fentlichkeit rücken, um gleichzeitig auch Perspektiven für die Nutzung leerstehender Gebäude in den Orts-
kernen zu entwickeln. Ziel ist es, die Orte für alle Altersgruppen wohnens- und lebenswert zu gestalten. Be-
tont wurde die Bedeutung, das Thema aktiv anzugehen, um die Dörfer attraktiv, lebenswert und zukunftsfä-
hig zu halten.

Allianz Fränkischer Süden: Sitzung der Lenkungsgruppe am 16.09.2025

Am 16. September 2025 fand die öffentliche Sitzung der Lenkungsgruppe der Interkommunalen Allianz
Fränkischer Süden im Rathaus Giebelstadt statt. Zentrale Themen waren die geplante Neubeschilderung
des Gaubahnradwegs, die Durchführung des Regionalbudgets 2026 sowie organisatorische Fragen zu Pro-
jekten und Veranstaltungen. Für die Neubeschilderung des Radwegs stellten die Gaubahnfreunde gemein-
sam mit einem Designbüro ein Konzept vor, das moderne und familienfreundliche Schilder mit touristischen
Informationen vorsieht. Die Finanzierung soll über das Regionalbudget erfolgen, wobei die Gemeinde Bie-
berehren als Antragstellerin auftritt. Die Stadt Ochsenfurt ist hiervon ausgenommen, da sie dem Regional-
budget der Allianz Maindreieck angehört. Außerdem wurde beschlossen, auch 2026 wieder ein Regional-
budget zu beantragen; die VG Giebelstadt übernimmt erneut die verantwortliche Stelle. Weiterhin wurden
die Abrechnungsmodalitäten der Rattenbekämpfungsschulungen festgelegt, der Stand zur interkommuna-
len Archivkraft erläutert sowie das Programm des Themenabends „Wohnformen mit Zukunft“ vorgestellt.
Berichtet wurde außerdem über das Austauschtreffen der VG-Sachbearbeiter zur Feuerbeschau sowie aus
den Projektteams, unter anderem zur Ferienbetreuung und zum Straßenunterhalt. Abschließend informierte
das Landratsamt über kommende Termine, darunter den Auftakt zum Klimaschutzkonzept und den Tag der
Innenentwicklung in Aub.

Mittel aus Sondervermögen Infrastruktur für Errichtung von barrierefreiem Zugang zu den Bahnstei-
gen und Auflösung von zwei Bahnübergängen wegen Errichtung eines höhenfreien Übergangs

Mit der im März 2025 beschlossenen Verfassungsänderung wurde die Einrichtung des Sondervermögens
„Infrastruktur und Klimaneutralität“ ermöglicht. Es umfasst ein Volumen von 500 Milliarden Euro über die
nächsten zwölf Jahre und fördert ausdrücklich auch Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Der Bundes-
tag befasst sich derzeit mit dem Gesetz zur Verteilung der Mittel; ein Beschluss wird im Herbst 2025 erwar-
tet. Die konkreten Förderbedingungen und Zuständigkeiten sollen in Verwaltungsvereinbarungen zwischen
Bund und Ländern geregelt werden, die parallel oder unmittelbar nach dem Gesetz abgeschlossen werden.
Damit eröffnet sich auch für kommunale Projekte die Möglichkeit, Mittel aus dem Sondervermögen zu be-
antragen.

Erstens das Sondervermögen, in dem Projekte wie die Auflassung zweier Bahnübergänge, die Herstellung
von Barrierefreiheit und die Erhöhung der Verkehrssicherheit ausdrücklich förderfähig sind. Zweitens das
Eisenbahnkreuzungsgesetz, nach dem Kreuzungsmaßnahmen Gemeinschaftsaufgaben von Bahn und
Straßenbaulastträger sind. Aufgrund der veralteten Sicherungstechnik und des hohen Ausfallrisikos besteht
hier nach Angaben der DB InfraGo dringender Handlungsbedarf.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr plant einen vollständigen Ausbau des Bahnhofs, jedoch
erst ab 2035. Ein Provisorium ist haushaltsrechtlich ausgeschlossen, sodass in der Zwischenzeit eine För-
derlücke besteht. Der Freistaat Bayern hat sein besonderes Interesse an einer Lösung betont, da der
Schienenpersonennahverkehr unmittelbar betroffen ist; die Finanzierungsverantwortung liegt jedoch beim
Bund.

Zusammenfassend ergibt sich daraus, dass ohne zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen oder eine
beschleunigte Umsetzung im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes noch über ein Jahrzehnt lang
kein barrierefreier Zugang zu den Gleisen und kein sicherer Bahnübergang in Geroldshausen möglich
wäre. Gleichzeitig besteht die Chance, durch eine enge Abstimmung von Bund, Land, Bahn und Kommune
eine zukunftsfähige Lösung zu erreichen.

Die Verwaltung hat Bundes- und Landespolitiker gebeten, die Gemeinde zu unterstützen. Eine Rückmel-
dung steht noch aus.

Ein Gemeinderat weißt auf eine Radiomeldung hin, dass eine komplette Bahnstraße gesperrt wird, um 20
Bahnhöfe barrierefrei umzubauen.
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Vorläufige Einschätzung der Regierung von Unterfranken: Tunnelvariante unter den Bahngleisen
mit Anbindung an die Kirchheimer Straße favorisiert

Nach einer internen Besprechung zwischen dem Staatlichen Bauamt und der Regierung von Unterfranken
(Straßenbaulastträger) Anfang Oktober 2025 teilte die Regierung fernmündlich mit, dass ausschließlich die
Variante eines Straßentunnels unter den Bahngleisen mit Anbindung an die Kirchheimer Straße weiterver-
folgt werden soll. Durch diese Lösung würde eine innerörtliche Umgehungsstraße entstehen.

Die DB InfraGo wird die weiteren Schritte in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt festlegen. Zudem
beabsichtigt die Regierung von Unterfranken, das Thema auch wegen der Finanzierung im Rahmen eines
Treffens mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) im November 2025
anzusprechen.

Errichtung eines Provisoriums am Bahnhof Geroldshausen

In der Sitzung am 9. September 2025 wurde festgestellt, dass der Mittelbahnsteig bei allen geprüften Vari-
anten an derselben Stelle errichtet werden soll. Vor diesem Hintergrund schlug die Verwaltung der DB In-
fraGo am 10. September vor, den Mittelbahnsteig zeitnah mit einem provisorischen Zugang auf Höhe des
Fahrradabstellplatzes zu errichten. Der bisherige Zugang über Gleis 1 würde damit lediglich an diese Stelle
verlegt. Für die Fahrdienstleiter wäre lediglich das Bedienen einer Schranke bzw. Kette erforderlich. Das
ansonsten notwendige Provisorium auf Gleis 3 könnte dadurch entfallen.

Der Arbeitskreis Arbeitskreis DB-Linie 85 Würzburg – Lauda mit Herrn Anton Holzapfel (Altbürgermeister
Gemeinde Kirchheim) und Karl Hügelschäffer (Altbürgermeister Markt Reichenberg) hatten sich mittlerweile
auch für dies Lösung ausgesprochen und unterstützen sie.
Am 9. Oktober meldete sich die DB InfraGo erneut. Die Verwaltung fasste die Rückmeldung zusammen
und teilte am 10. Oktober mit, dass sie sich für die ausführliche Stellungnahme sowie die Erläuterung der
Gründe, weshalb der Vorschlag der Gemeinde zur Errichtung eines Mittelbahnsteigs mit provisorischem
Zugang derzeit nicht weiterverfolgt werden kann, bedankt.

Die in diesem Zusammenhang angeführten Aspekte zu den geltenden Regelwerksvorgaben (Ril 816), den
fahrplanseitigen Rahmenbedingungen sowie den baulichen Einschränkungen wurden von der Verwaltung
zur Kenntnis genommen.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Möglichkeit einer Erhöhung des Bahnsteigs 3 auf 38 cm für die Fahr-
gäste in Richtung Würzburg nun im Rahmen einer künftigen Instandhaltungsmaßnahme geprüft und weiter-
verfolgt werden soll. Dieser Ansatz entspricht einem Vorschlag, den die Gemeinde bereits in früheren Ge-
sprächen eingebracht hatte. Die Verwaltung begrüßt ausdrücklich, dass dieser Punkt nun aufgegriffen wird,
und bittet darum, die Gemeinde über den weiteren Planungsfortschritt zu informieren. Die DB InfraGo hat
auf die noch nicht gesicherte Finanzierung hingewiesen.

Darüber hinaus wird angeregt, auch den weiteren Vorschlag der Gemeinde – die Prüfung eines Zugangs
über die Industriestraße – erneut in die anstehenden Untersuchungen einzubeziehen. Ein solcher Zugang
könnte langfristig zu einer deutlichen Verbesserung der Erreichbarkeit und der Sicherheit für die Reisenden
beitragen.

In der E-Mail der DB InfraGo vom 9. Oktober wurde darauf hingewiesen, dass mit der Einfahrt der Züge auf
Gleis 1 bereits eine provisorische Lösung für die Fahrgäste aus Richtung Würzburg gefunden wurde.




































































